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Veröffentlichung: ja 

Besprechung des GKV-Spitzenverbandes, der Deutschen Rentenversicherung Bund, der 

Bundesagentur für Arbeit und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung zu Fragen 

des gemeinsamen Meldeverfahrens am 29.06.2016 

8. Änderung der Anlage 9.2 des gemeinsamen Rundschreibens „Meldeverfahren zur 

Sozialversicherung“; 

hier: Abfrage der Versicherungsnummer durch Arbeitgeber und Zahlstellen bei der Daten-

stelle der Rentenversicherung (DSRV) 

________________________________________________________________________ 

In der Besprechung der Spitzenorganisationen der Sozialversicherung zu Fragen des ge-

meinsamen Meldeverfahrens am 21.10.2015 (TOP 2) wurden u. a. die für das Verfahren zur 

Abfrage der Versicherungsnummer erforderlichen Anpassungen im Kernprüfprogramm zum 

01.07.2016 beschlossen. 

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die für die Kommunikation zwi-

schen den Zahlstellen und der DSRV eingeführten Verfahrensmerkmale „ZSTRV“ und 

„RVTZS“ auch im Datensatz Kommunikation (DSKO) berücksichtigt werden müssen. 

Die Prüfung DSKO004 wird daher wie folgt geändert: 

Zulässig sind im Feld VFMM im VOSZ nur die Werte „AGDEU“, „KVDEU“, „AGTRV“, 

„RVTAG“, „ZSTRV“, „RVTZS“, „WLTKV“, „KVTWL“, „KVTRV“, „RVTKV“, „BWTRV“ oder 

„RVTBW“.  

Diese Änderung wurde bereits in der seit dem 01.07.2016 eingesetzten Version des Kern-

prüfprogramms berücksichtigt.  
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- unbesetzt - 


